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2. Das für den baubegleitenden Bodenschutz zu erstellende Bodenschutzkonzept 
bedarf der Zustimmung durch die untere Bodenschutzbehörde. Es ist der unteren 
Bodenschutzbehörde spätestens sechs Wochen vor dem beabsichtigten Baubeginn 
zur Stellungnahme binnen eines Monats vorzulegen.  
 
Begründung der bodenschutzrechtlichen Bedingungen 
Gemäß § 7 Bundesbodenschutzgesetz hat, wer in den Boden eingreift, Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. 
Gemäß § 4 Abs. 5 Bundesbodenschutzverordnung kann ich die Durchführung einer 
bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 verlangen, sofern eine Fläche von 
mehr als 3.000 m2 betroffen ist. 
Die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ 
konkretisiert die Anforderungen an den vorsorgenden Bodenschutz. 
Konkret wird es gemäß des UVP-Berichts zur dauerhaften Versiegelung von 
- 37.500 m2 durch Wegeneubau, 
- 14.175 m2 durch Kranstellflächen und 
- 7.665 m2 durch Fundamente 
kommen.  
Hinzu kommen bauzeitliche Inanspruchnahmen von Flächen in einem in den 
Antragsunterlagen nicht näher ausgeführtem Umfang. 
Die DIN 19639 sieht bereits während der Planungsphase die Ausarbeitung eines 
vorhabenbezogenen Bodenschutzkonzepts vor, das während der Ausschreibung und 
der Ausführung der Bauarbeiten zur Anwendung kommt. 
Hierzu ist die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung erforderlich. Die 
bodenkundliche Baubegleitung erstellt das Bodenschutzkonzept, betreut und 
dokumentiert seine Umsetzung im Auftrag des Vorhabenträgers. Sie verfügt über 
Fachkenntnisse zum Bodenschutz und kann Leistungen des vorsorgenden 
Bodenschutzes von der Genehmigungsplanung und Erstellung des 
Bodenschutzkonzeptes über die Begleitung des Bauvorhabens und Rekultivierung 
bis hin zum Bauabschluss bzw. zur Zwischenbewirtschaftung übernehmen. 
Die Vorlage des Bodenschutzkonzeptes und die Benennung der mit der 
bodenkundlichen Baubegleitung beauftragten Personen bei der unteren 
Bodenschutzbehörde sind erforderlich, damit die Behörde ihren Kontrollaufgaben 
nachkommen kann. 
Das Bodenschutzkonzept ist so rechtzeitig vorzulegen, dass die 
Bodenschutzbehörde noch vor Baubeginn eine Stellungnahme abgeben kann. Die 
Frist von einem Monat orientiert sich insoweit an der Frist zur Abgabe einer 
Stellungnahme im Genehmigungsverfahren gemäß § 11 9.BImSchV. Die Vorlagefrist 
von sechs Wochen vor dem beabsichtigten Baubeginn dient dazu, dass die 
Genehmigungsbehörde und der Bauherr noch vor Baubeginn auf etwaige 
Anforderungen aus der Stellungnahme reagieren können. 
 
Im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung hat eine Überwachung der 
Materialien zu erfolgen, die für die Wege- und Flächenbefestigung verwendet 
werden. Soweit Recyclingbaustoffe verwendet werden, ist die Einhaltung der 
Verwendungsbestimmungen gemäß § 19 ff. Ersatzbaustoffverordnung 
nachzuweisen. 






